




 �3�U�R�W�H�F�W���5������ – wirksame Abschottung und flexible Dämmung in Einem!  

�X  R-90 einsetzbar für Heizungs-, Sanitär- und Kälteleitungen 

�X  R-90 mit „Null“-Abstand, auch in F-90 Leichtbauwänden

���%�U�D�Q�G�V�F�K�X�W�]�S�D�V�W�H – Ringspaltverschluß: schnell, sauber, sicher 

�X  gebrauchsfertig ohne Anrühren

�X  auch zum Ringspaltverschluß von anderen R-90 Systemen einsetzbar

�X  Schmelzpunkt > 1000° C

Armaflex Protect R-90 
ISO Award Gewinner 2008

Brandschutzsysteme für alle Fälle 
– immer die perfekte Lösung

Armacell GmbH · Robert-Bosch-Str. 10 · 48153 Münster
Tel. 02 51 / 76 03-0 · Fax 02 51 / 76 03-448 · www.armacell.de · e-mail: info.de@armacell.com

Große 
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Große

Brandschutz-Verkaufsaktion

im Juli und August

 
Bauvorhaben Flughafen München / Terminal 2



  
Entdecken Sie die attraktive Form  
der neuen Drahtnetzmatte ProRox WM.
In der Prozessindustrie eine gute Figur machen? Das ist jetzt kein Problem mehr! Unsere 

neue Steinwolle-Drahtnetzmatte ProRox WM erfüllt dank ihrer neuen Faserstruktur alle 

Anforderungen an eine moderne Anlagendämmung in Bestform. Die Vorteile: Hohe  

Energie- und Kostenersparnis durch eine deutlich verbesserte Wärmeleitfähigkeit. Aber 

auch: Kostensenkung bei der Lagerung und beim Transport durch die kompaktere Form  

als Doppelrolle. Was bleibt: die Planungs- und Prozesssicherheit durch bewährte Rohdichten 

und dauerhaft hohe Anwendungsgrenztemperaturen der energieeffizienten Steinwolle-

Dämmlösungen von Rockwool Technical Insulation. www.rockwool-rti.com
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Handwerker-Parkausweis
Das Parken im Bereich der Fußgängerzone einer Innenstadt wirft für jeden Handwerker 

immer wieder Probleme auf. Häufig muss er über die üblichen Einfahrzeiten hinaus in die 

verkehrsberuhigte Zone einfahren, um Material und Werkzeug abladen.

Einige Städte haben hierfür Ausnahmeregelungen getroffen:

	In Oldenburg kostet es für das 

	 1. Fahrzeug 107,- E für ein Jahr.

   Ob es in Ihrer Stadt eine solche 

   Ausnahmegenehmigung gibt er-

   fahren Sie von Ihrem Ordnungsamt.

	Die Stadt Fulda erhebt eine Gebühr von  

	 50,- E jährlich für die ersten drei Fahr-	

   zeuge einer Firma.

	In Kaiserslautern muss man für 1 Fahr-

	 zeug für 2 Wochen 145,- E bezahlen. 

EnEV 2007 war gestern –

Jetzt kommt die
EnEV 2009!
Welche wichtigen Änderungen bringt die neue 

Energieeinsparverordnung ab 1. Oktober

 • 	Einführung von Unternehmererklärungen

	 (Bestätigung des Unternehmers gegen-

 	 über dem Eigentümer, dass die EnEV 	

	 bei der baulichen oder anlagentech-

	 nischen Modernisierung von Altbauten 

	 eingehalten wurde) 

• 	 Pflicht zur Vorlage der Unternehmer-	

	 erklärung auf Verlangen der zuständigen 	

	 Behörde; die Nichtausstellung 		

	 einer Unternehmererklärung 	

	 ist eine Ordnungs-

	 widrigkeit 

• 	 Beauftragung der 	

	 Bezirksschornstein-	

	 fegermeister mit der 	

	 Durchführung von

	 Sichtprüfungen an heizungstechnischen 	

	 Anlagen (z. B. Prüfung, ob alter Heiz-	

	 kessel pflichtgemäß ausgetauscht wurde) 

• 	 Einführung von Ordnungswidrigkeiten 	

	 für vorsätzliche und leichtfertige (d. h. 	

	 grob fahrlässige) Verstöße gegen be-	

	 stimmte Neubau- und Modernisierungs-

	 anforderungen der EnEV sowie bei 		

	 Verwendung falscher Gebäudedaten bei 	

	 Ausstellung von Energieausweisen

Regelungen zur Verbesserung des Vollzugs der Verordnung

Die neue Energieeinsparverordnung (EnEV 

2009) wird zum Herbst in Kraft treten. In Um-

setzung der Klimaziele der Bundesregierung 

werden damit Gebäude gegenüber der alten 

Regelung (EnEV 2007) um durchschnittlich 

30 Prozent sparsamer im Energiebedarf sein 

müssen. Das wird erreicht durch: 

Errichtung neuer Wohn- oder Nichtwohnge-

bäude 

•	Die Obergrenze für den zulässigen Jahres- 

	 Primärenenergiebedarf von Neubauten wird  

	 durchschnittlich um 30 Prozent gesenkt. 

•	Die Wärmedämmung der Gebäudehülle von 

	 Neubauten muss um durchschnittlich 15 

 	 Prozent mehr leisten.

 
Modernisierung von Altbauten 
Der Bauherr hat bei größeren Umbaumaß-

nahmen die Wahl zwischen zwei Alternativen: 

1. Bei größeren baulichen Änderungen an der 

Gebäudehülle (z.B. Dach, Fassade, Fenster) 

werden die Anforderungen an diese Bauteile 

um durchschnittlich 30 Prozent verschärft. 

2. Nach Sanierung muss der Jahres-Primären-

energiebedarf des Gebäudes um 30 Prozent 

weniger sein und die Gebäudehülle um 15 

Prozent besser gedämmt sein als bisher. 

Nachrüstpflichten in Altbauten 
•	Dämmung des Daches (oder), 

•	Wärmedämmung oberster nicht begehbarer 

	 Geschossdecken: Verschärfung der Qualität 

	 der Wärmedämmung (statt bisher 0,30 Watt/ 

	 (m2·K) künftig mindestens 0,24 Watt/(m2·K) 

•	 Wärmedämmung oberster begehbarer Geschoss- 

	 decken (Pflicht bis spätestens Ende 2011). 

•	Für Klimaanlagen wird eine generelle Pflicht 

	 zum Nachrüsten von Einrichtungen zur auto- 

	 matischen Regelung der Be- und Entfeuch- 

	 tung vorgesehen. 

Außerbetriebnahme von Nacht-
stromspeicherheizungen 
Stufenweise ab 1.1.2020 einsetzende Pflicht 

zur Außerbetriebnahme von elektrischen Spei-

cherheizungen (keine Fußbodenheizungen) mit 

einem Alter von mindestens 30 Jahren in grö-

ßeren, ausschließlich mit solchen Heizungen 

beheizten Gebäuden (Wohngebäude mit min-

destens sechs Wohneinheiten, Nichtwohnge-

bäude mit mehr als 500 qm Nutzfläche). 

Die Pflicht entfällt, wenn 
•	das Gebäude das Wärmedämmniveau nach 

	 der Wärmeschutzverordnung 1995 erfüllt, 

•	 öffentlich-rechtliche Pflichten entgegenste- 

	 hen (z. B. Festsetzungen im Bebauungsplan) 

oder 

•	die erforderlichen Aufwendungen für die 

	 Außerbetriebnahme und den Einbau einer 

	 neuen Heizung auch bei Inanspruchnahme 

	 möglicher Fördermittel nicht innerhalb an- 

	 gemessener Frist durch die eintretenden 

	 Einsparungen erwirtschaftet werden können.
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Von Februar bis April führte die hagebau BRANDSCHUTZ-ALLIANZ zum 

dritten Mal ihre Brandschutz-Foren durch. Die außergewöhnliche Durch-

führung der mittlerweile im Markt fest etablierten und anerkannten Ver-

anstaltungen in Kinosälen war dabei Programm.

Umsetzung der Leitungs-, Lüftungs- und Systemböden-

Richtlinien im Alt- und Neubau

    (Dipl.-Ing. Manfred Lippe)

Gewerkeübergreifendes brandschutztechnisches Qua-

litätsmanagement und Bauüberwachung im baulichen 

und haustechnischem Brandschutz

    (Dipl.-Ing. Karl-Olaf Kaiser)

Ganzheitlicher Brandschutz aus Sicht der Versicherer

    (Dr.-Ing. Mingyi Wang)

In filmreifer Atmosphäre 

gaben namhafte Referenten in praxis-

gerechten Vorträgen einen umfassenden Überblick 

über aktuelle Themen rund um den baulichen Brandschutz:

Weitere Vorträge zum baulichen Brandschutz aus Sicht der 

Feuerwehr sowie zu den Themen Brandschutz in Sonder-

bauten und Grundlagen von Brandschutzkonzepten sorgten 

für einen interessanten Mix an Themen für die Besucher.

Das Ziel der Veranstaltungen war es, 

alle am Bau Beteiligten – Architekten, Planer, Handwerk, aber auch Bauherren und 

Gebäudebetreiber – für das lebenswichtige Thema des baulichen Brandschutzes 

zu sensibilisieren. Gleichzeitig vertieften die Fachvorträge das notwendige Fach-

wissen der Teilnehmer. Die Qualität der Vorträge wurde unter anderem auch durch 

die Anerkennung der Brandschutz-Foren als Fortbildungsveranstaltung durch die 

Architektenkammern unterstrichen.

Die Partner der Allianz ... 
... zeigten sich sehr zufrieden mit den Reaktionen der Teilnehmer. „Die Bedeu-

tung des baulichen Brandschutzes speziell im Trockenbau und der technischen 

Isolierung ist durch die hohen Besucherzahlen – wir hatten im Schnitt 350 – 450 

Anmeldungen pro Veranstaltung – erneut deutlich geworden“, so Andreas Charlet, 

Verkaufsleiter TROCKENBAU FACHHANDEL. Neben den Vorträgen war die beglei-

tende Fachausstellung der Industriepartner der Allianz ein Anziehungspunkt für 

angeregte Diskussionen über die neuesten Brandschutzprodukte und -systeme.

Fazit von Andreas Charlet: 
„Durch die Veranstaltungen sind wir unserem Anspruch, Motor und Mittler zwi-

schen allen Beteiligten im baulichen Brandschutz Beteiligten zu sein, voll gerecht 

geworden.“

Weitere Informationen unter www.hagebau-brandschutzallianz.de
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SAGER übernimmt das Rohrschalengeschäft von Ursa 
Als einer der führenden Hersteller und Anbieter von Dämmstoffen wie SAGEX EPS- 

und SAGLAN-Glaswolle in der Schweiz hat SAGER im letzten Jahr in eine moderne 

Produktionsanlage für Glaswolle-Rohrschalen investiert, welche seitdem europa-

weit unter der Marke PIPELANE verkauft werden.

SAGER ist es vor Kurzem gelungen, das Rohrschalengeschäft der Ursa, welche zur 

spanischen Uralita-Gruppe gehört, zu übernehmen. Ursa hat ihre Produktion in Un-

garn aufgegeben. 

SAGER wird ab Mai die Kunden von Ursa ab dem übernommenen Lager und später 

ab der neuen Produktionsanlage in Dürrenäsch beliefern.

Dank diesem Schritt kann SAGER den neuen Geschäftszweig auf Anhieb wesentlich 

ausbauen. Zur Bewältigung des zusätzlichen Volumens wird SAGER auch den Perso-

nalbestand von heute rund 130 Mitarbeitern weiter ausbauen können.

Weitere Infos unter: www.pipelane.ch

... einfach besser dämmen-mit den neuen 
PIPELANE-Rohrschalen von SAGER!
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Seit der Veröffentlichung in der Bauregel-

liste 2002/1 ist das europäische Klassi-

fizierungssystem DIN EN 13501 für die 

Beurteilung des Brandverhaltens von Bau-

stoffen und Bauprodukten in das deutsche 

Baurecht eingeführt.

Im Unterschied zur nationalen Klassifizie-

rung nach DIN 4102-1 beinhaltet die euro-

päische Klassifizierungsnorm ein deutlich 

größeres Spektrum an Klassen und Kombi-

nationen. So werden neben dem Brandver-

halten erstmals auch Brandnebenerschei-

nungen wie z.B. Rauchentwicklung und 

brennendes Abtropfen/Abfallen berück-

sichtigt und in Klassen eingeteilt.

Die wichtigsten Änderungen haben wir für 

Sie auf dieser Seite zusammengefasst.

Weitere Informationen finden Sie 
im Internet unter 

www.hagebau-brandschutzallianz.de 

oder www.trockenbau-fachhandel.de.

DIN EN 13501 – 
Das „neue“ europäische
Klassifizierungssystem

2. Wichtige bauaufsichtliche Benennungen und ihre Zuordnung zu den
    europäischen Feuerwiderstandsklassen

3. Klassifizierung des Brandverhaltens von Baustoffen (ohne Bodenbeläge)

4. Unterklassen zur Rauchentwicklung und zum brennenden Abtropfen/Abfallen

1.  Feuerwiderstand nach DIN EN 13501 – wichtige Klassifizierungskriterien

informiert
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Kurzzeichen	 Bedeutung	 Eigenschaft

R	 Résistancè	 Tragfähigkeit
E	 Étanchéité	 Raumabschluss
I	 Isolation	 Wärmedämmung (unter Brandeinwirkung)
W	 Radiation	 Begrenzung des Strahlungsdurchtritts
M	 Mechanical	 Mechanische Einwirkung auf Wände
S	 Smoke	 Begrenzung der Rauchdurchlässigkeit, z. B. Rauchschutztüren
C	 Closing	 Selbstschließend, z. B. Rauchschutztüren, Feuerschutzabschlüsse
i > o	 in > out	 Richtung der klassifizierten Feuerwiderstandsdauer,
i < o	 in < out	 z. B. für nichttragende Außenwände, Schachtwände,
i < > o	 in < > out	 Installationsschächte/-kanäle, Lüftungsanlagen-/klappen
a > b	 above > below	
a < b	 above < below
a < > b	 above < > below

Die Angabe zur Klassifizierung des Brandverhaltens von Baustoffen nach DIN EN 13501-1:
s	 smoke	 Rauchentwicklung
d	 droplets	 brennendes Abtropfen/Abfallen
...fl		  Brandverhaltensklasse für Bodenbeläge

Richtung der klassifizierten Feuerwiderstandsdauer
für Unterdecken

Feuerhemmend	 R30	 REI30	 EI30	 E30 (i > o) oder E30 (i < o)
Hochfeuerhemmend	 R60	 REI60	 EI60	 E60 (i > o) oder E30 (i < o)
Feuerbeständig	 R90	 REI90	 EI90	 E90 (i > o) oder E30 (i < o)
Feuerwiderstand 120 min	 R120	 REI120		
Brandwand		  REI-M90	 EI-M90

Deutsche
bauaufsichtliche
Benennung

Tragende
Bauteile ohne
Raumabschluss

Tragende
Bauteile mit
Raumabschluss

Nicht-
tragende
Innenwände

Nichttragende
Außenwände

Nicht brennbar							     

Schwer entflammbar					                 B1

Normal entflammbar					                 B2

Leicht entflammbar					                 B3

Deutsche
bauaufsichtliche
Benennung

Zusatzanforderungen
kein

Rauch
kein brennbares

Abfallen/Abtropfen

Europäische Klasse
nach DIN EN 13501-1

Klasse nach
DIN 4102-1

•	 •	 A1	 A1
•	 •	 A2 – s1 d0	 A2
•	 •	 B, C – s1 d0
	 •	 B, C – s3 d0	
•		  B, C – s1 d2
		  B, C – s3 d2
	 •	 D – s3 d0
		  D – s3 d2
		  E – d2
		  F

	Kurzzeichen der Unterklassen	 Bedeutung

	                               Anforderung an die Rauchentwicklung
	 s1	 keine/kaum Rauchentwicklung
	 s2	 begrenzte Rauchentwicklung
	 s3	 unbeschränkte Rauchentwicklung		

	                                             Anforderung an die Rauchentwicklung
	 d0	 kein Abtropfen/Abfallen

	 d1	 begrenztes Abtropfen/Abfallen

	 d2	 starkes Abtropfen/Abfallen
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Bitte senden Sie mir Informationsmaterial zu den unten angekreuzten Themen!

JA, ich will weitere Informationen!

SEITE 04: ARMACELL – Dämmstoffe

Hier 
ankreuzen

Absender

Firma, Inhaber:

Straße, PLZ, Ort:

Telefon: Telefax: E-Mail:

SEITE 05: ISOVER – Neuer Brandschutz-Filz ULTIMATE U TFA 34

IMPRESSUM: Gestaltung und Redaktion „ISOLIERUNG spezial“ Ausgabe 2/09: Carsten Schmidt, Tel. 05191 / 802-0, 

KONKRET.creativ, Agentur für Marketing & Verkaufsförderung, Hünxe/Bayreuth, Tel. 0921 / 5073748-0. Alle Angaben ohne Gewähr. 

Abweichungen/Änderungen der Produkte durch die Lieferanten vorbehalten. © by hagebau
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G SEITE 06: AESTUVER – Brandschutz- und Leichtbetonplatten

SEITE 08: ROCKWOOL – Drahtnetzmatte ProRox WM 80 und ProRox WM 100

SEITE 07: ARMACELL – Armacell Protect R90 / Protect 1000s Verkaufsaktion




